
gnaden ſicherlich nicht nachgewieſen verden können. Trotz der milden
Auffaſſung der eiligen Thereſia lan ſich alſo bezüglich der
Anſprachen und Offenbarungen die rundſätze des eiligen Vo⸗
hannes vo  — Kreuz. Man ird EeS nicht 3 bereuen aben

JFreiwirtſchaft.Beitrag zur LehrE vom „Recht auf den vollen Tbeits
ag“.

Von Oswald v. Nell⸗Breuning J., Düſſeldorf
oſef Biederlack behandelt im „Neuen Reich“ Jahr⸗

gang 6, Nr 35 vom 31 Mai iè Frage des Rechtes auf den
vollen Arbeitsertrag, insbeſondere ob die Enzyklika „Rerum
Varum“ eimn ſol ES Recht ehre Die rage, die Biederlack vor⸗
chwebt, iſt weſentlich individualiſtiſch gefaßt Hat der einzelne
Arbeiter Eein Recht auf den vollen Ertrag ſeiner Arbeit? Bieder
lack verneint die Frage. Letzten Endes muß dieſes angebliche Recht
eitern ſeiner Undurchführbarkeit. Zu Unmöglichem kann ich
nicht ver werden; auf Unmögliches kann ich aber auch kein
Recht aben Mag man nun mit Biederlack unter vollem Arbeits
ertrag nur jenen Inteil Arbeitserzeugnis verſtehen, der eben auf
Rechnung des Arbeitenden iM Gegenſatz den Arbeitsmitteln
(Kapital!) ſetzen iſt, oder mag man bas viel veiter geht
darunter denjenigen Anteil Geſamtarbeitserzeugnis verſtehen,
der auf echnung de einzelnen Arbeitenden Im egenſatz den
übrigen Arbeitenden kommt unter Ausſchluß eines Kapital
anteiles!) im jedem alle iſt die Feſtſtellung dieſes Arbeitsertrages
mit auch nUuL einigermaßen zureichender Genauigkeit enn Ding der
Unmöglichkeit. Damit gibt ſich die ehre vom Recht auf den ollen
Arbeitsertrag jedoch noch keineswegs geſchlagen. Läßt ſie Im indi⸗
vidualiſtiſchen Sinne ſich nicht Aufrecht erhalten, ſo verſucht ſie,
mm ollektiviſtiſchen Sinne ſich behaupten die Geſamtheit
eL Arbeitenden habe Eemn Recht auf den vollen rtrag der 9E
amten Arbeit! So allerdings die Schwierigkeit, bezw Un

möglichkeit der Feſtſtellung des nteile des Einzelnen fort Es bleibt
einzig die Aufgabe löſen, das Wirtſchaftsleben o auszubilden,
daß die Nichtarbeitenden („Kapitaliſten“!) von der Teilnahme

Arbeitsertrage ausgeſchloſſen werden Die Verwirklichung dieſes
Zieles mag immerhin m Bereiche des Möglichen liegen ber die
Re  rage

Es ſoll hier kurz verſucht werden, die Freiwirtſchaftslehre, die
die Verwirklichung des Rechtes auf den vollen Arbeitsertrag bringen
will, entwickeln und beleuchten. Die Beſprechung dieſer Lehre

45*
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leitet dann elbſt über zur Beantwortun der Rechts
frage.“

Silvio Geſell iſt der Schöpfer der Freiwirtſchaftslehre; E

gibt ſich In ſeinen Schriften als „Sozialiſten“ und „Mancheſtermann“
zugleich Scheinbar ein Widerſpruch, und doch vollkommen richtig!
Sozialiſt: nicht nur inſofern, als das „Recht“ das nter
eſſe Arbeiters 3Um Ausgangspunkt ſeiner Edanten nimmt,
ſondern objektiv IM eigentlichen und rengen Wortſinne, indem

ſein „Recht“ mI kollektiviſtiſchen Sinne verſteht, und leBli
auch Abjektiv, indem trotz en Gegenſatzes 3 arl Marx ber
die materialiſtiſche 8⸗ Lebens und eltauffaſſung nicht
hinauskommt. Mancheſtermann: glaubt, nach Einfügung einiger
„techniſchen“ Verbeſſerungen Qn unſerem Wirtſchaftsorganismus jeg
licher Aenderung Unſerer eutigen individualiſtiſchen Rechtsordnung
entraten 3u können, 10 den uneingeſchränkten Wettbewerb HII Sinne
des éextremen Wirtſchaftsliberalismus freigeben dürfen, 10 9E
radezu freigeben 3 ſollen. Alſo kollektiviſtiſches Wirtſchaftsz iel,
individualiſtiſche Wirtſchaftsordnung. Zweifellos Eem Gedanke,
eigenartig Am die Aufmerkſamkeit wachzurufen

Das Ziel, die Verwirklichung des „Rechtes auf den vollen
Arbeitsertrag“, Ill Silviob Geſell erreichen durch Usſchlu der
Nichtarbeitenden vom Anteil Qnn Arbeitserzeugnis, durch Beſeitigung
des „arbeitsloſen Einkommens“, das nach ihm zerfä m die drei
Unterarten Zins, Grundrente, Spekulations⸗(Konjunktur⸗Gewinn.
Die löſende Ufgabe wird von ihm beſchränkt näherhin auf die
Beſeitigung des Zinſes und der Grundrente, wobei der Wegfall des
Spekulations⸗(Konjunktur⸗Gewinnes als Nebenerfolg ſich ergibt.

Dem Kampfe den Zins gilt „Freigeld“. Freigeld be
deutet emn Zwangskurs beſitzendes, uneinlösliches Papiergeld, deſſen
Nennwert mit der Umlaufszeit geſetzmäßig fällt (Nennwertſchwund).
Der Erfinder verſpricht ſich von dieſem Nennwertſchwund hnliche
Folgen der Umlaufsbeſchleunigung des Geldes, wie ſie m Zeiten
fallenden Geldwerte (Inflation) beobachten ſind, jedoch ohne
die verhängnisvolle Verwirrung CU Rechtsverhältniſſe, wie ſie die
Inflation mit ſich bringt; denn alle Mn eld ausgedrückten E  E,
Forderungen leiben m threm Stande erhalten, nur

— In gewollter Unterlaſſung CL Seitenblicke auf die zahlreichen
gehäſſigen und hämiſchen Ausfälle Kirch und Religion in den Schriften
des Schöpfers der Freiwirtſchaftslehre Oll uns hier Nur dieſe ehre elbſt,
Vle ſie vom Freiwirt ch afts und vertreten wird, be  äftigen, V ſtrengſter
Beſchränkung auf die Sache ohne Rückſicht auf die Perſon des rheber,
Der Freiwirtſchaftsbund i ſich auf rein wirtſchaftliche tele beſchränken
und chließt ſatzungsgemäß die Stellungnahme 3 Weltanſchauungsfragen au.  Vv
Ohne der grundſätzlichen rage vorzugreifen, ob eine olche eidung von

unterſucht werden, bb die Freiwirtſchaftslehre ein bloß wirtſchaftlichesWirtſchaft und Weltanſchauung überhaupt möglich iſt, oll hier näherhin
Syſtem iſt, oder nicht vielmehr die Verkörperung von widerchriſtlichen Welt—
anſchaͤuungsprinzipien H einem wirtſchaftlichen Syſtem
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die dem Zahlungsverkehr dienenden Umlanfemittel (Geldzeichen)
würden von dem Schwunde betroffen Dieſer geſetzli feſtgelegte
Nennwertſchwund des allein Zahlungskraft beſitzenden ſtaatlichen
Geldes würde m ſeiner Wirkung ganz wie eine mäßige Inflation

hinauslaufen auf eine auf den Gebrauch des Geldes gelegte
Umſatzſteuer, die um geringer wird, 12e häufiger und ſchneller das
eld umgeſetzt, imn Zahlung gegeben ird („Phaſen⸗Pauſchalierung“).

Es iſt fraglos em m ſeiner Uhnhet ſo bewundernswerterer
Gedanke, den ES ſich hier handelt, wenn man berückſichtigt, daß

zeitlich nicht nUuL den Inflationserfahrungen der Kriegs und
Nachkriegsjahre, ſondern auch den währungstechniſchen Unterſuchun⸗
gen von Caſſel, Irving Fiſher, Keynes Jahre vorauseilte. Die
Möglichkeit einer „.ungedeckten“, „manipulierten7 Währung, das
el einer Währung, die ohne Rückſicht auf E  ng oder
was immer) durch währungspolitiſche Maßnahmen „Mani⸗
pulationen0 ſtabil erhalten wird, dürfte eute nicht mehr beſtritten
werden können, wenn man auch das Experiment (wegen der Gefahr
des Mißbrauches, der Mißwirtſchaft) für ungeheuer iskant halten

der Gedanke, bei völlig ſtabiler Währungmag Geradezu beſtechend iſ
den raſchen Umlauf de1 8eſetzlichen Zahlungsmittel 3uU erzwingen,
ihre Speicherung Verſchatzung) derart wirkſam mit Nachteil
belegen, daß nicht leicht 1emand Zahlungsmittel aus dem Verkehr
zurückhalten wird der „Nennwerſchwund“, der übrigens ebenſo
gut bei gedecktem wie bei reinem (ungedecktem) Papiergeld durch⸗
ührbar wäre, das geeignete ittel hiCEgU iſt, leſe rage iſt hier
nicht erörtern Daß der Nennwertſfchwund der Zahlungsmittel
die Folge aben würde, den Kapitalzins befeitigen, eru auf der
Geſell unterlaufenden ſonderbaren Verwechſlung von eld nd

Schrifttum der Jugend⸗Kapital, auf ſeiner übrigens in das
Sbeſtimmung von Kapitalewegung eingedrungenen! Begriff

U tr4gt V  3 glauben, daß eſe„Kapital iſt das Geld, das Zinſe
ſicht, den Zins beſeitigen, in ]einer Freiwirtſchaftsordnung ſich tat
ſächlich nicht verwirklicheN würde Für unſere grundſätzliche ellung⸗
nahme ſeinem „Recht auf den vollen Arbeitsertrag“ kommt
jedoch nicht auf den Erfolg, ſondern auf die Abſich und die Be
gründung des Syſtemchöpfers an

War „Freigeld“ 48 Kampfesmittel gegen den Zins, Oll
„Freiland“ die Befreiung von der Grundrente bringen. In Wahr⸗
heit aber haUdelt ſich nicht um die Beſeitigung der Grundrente,

deren Ueberführung in die öffentliche Hand ud weiter—ondern
LE derweitige Verteilung urch die öffentliche Handhin Uum ih

Das Privatgrundeigentum (gemeint 4•—

ſt der nackte Boden) ſoll gegen
vo Entſchädigung der derzeitigen Eigentümer enteignet werden
Hinſichtlich der Grundrente *Iq.ꝰ ./er heißt EeS ausdrücklich: „Die Ab
lö ung der heutigen Privatbodenrente erfolgt auf dem Wege der
vollen Entſchädigung“; Lehrſatz eſe, e natürliche Wirt
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ſchaftsordnung, Aufl., 192⁰, 73 Die Eigentümer werden
Staatspächter auf ihrem bisherigen Eigentum. Wir laſſen Es ahin
geſtellt, ob eine zwangsweiſe Ueberführung des eutigen freien
Eigentumes m „Leihe mit den chriſtlichen Grundſätzen ber das
Privateigentum, insbeſondere au mit Leos III Lehren m „Re-
TrUIN novarum“ vereinbar oder unvereinbar iſt Es mag ehr ohl
ſein, daß von dieſer Ctte her eimn vernichtender „Frei
land“ geführt werden kann. Für den beſonderen Zweck dieſer Unter
Uchung erſ

U EeS nichts, teſe Frage auf ſi

ch beruhen 3 ſſen
Es läßt ſich nämlich leicht zeigen, daß

drentenfreies 0110 iſt,„Freiland“ gar kein freies,
mit anderen orten, daß Unter einer ganz falſchen Firma 9E
arbeitet wird;

die angeblich voll entgeltliche öſung der Grundrente mn
Wirklichkeit nuLr eine Scheinentſchädigung iſt, alſo nicht Zwangs
enteignung, ondern wenigſtens teilweiſe Konfiskation;

die geplante Neuverteilung der (konfiszierten) Grundrente
auf die Mütter nach der Ah ihrer unterhaltsbedürftigen Kinder
tatſächlich einen neuen Rentnerſtand mit „arbeitsloſem Ein⸗
kommen“ ſcha den eigenen rundſätzen und Zielen 3Um 25  .  rotz

Zu Die Pacht, die unächſt von den enteigneten Eigentümern,
ſpäter von den IMWM eten Bewerb meiſtbietenden Pächtern entrichtet
verden wird, ſpielt ſich imM freien Spiel der Kräfte auf die Höhe der
natürlichen Grundrente ein. Das erwarte Geſell ſelber ſo Das E
aber doch unbeſtreitbar: der Benützer des Grundes und Bodens
findet kein „Freiland“, ſondern ieht von ſeinem Arbeitsertrage die
Grundrente abgehen, nach wie vor

Zu Die Entſchädigung für den enteigneten Grundbeſitz oll
egeben werden in ſtaatlichen Schuldverſchreibungen, deren
zinſung mI Gefolge der allgemeinen Ueberwindung des Zinſes durch
„Freigeld“ dem Nullpunkte nicht uuLr zuſtreben, ondern ihn in ab
ehbarer Zeit auch erreichen Oll Mag man ſpitzfindig gelten
laſſen, daß u Anbetracht des (angeblich!) feſt bleibenden Kurſes
dieſer Staatsſchuldverſchreibungen in ihnen eine Entſchädigung
für die Subſtanz des enteigneten Grundes und Bodens gegeben
ſei, ˙ bleibt doch unbeſtreitbar beſtehen, daß die Ablöſung der Grund⸗
rente, die ihrer Natur nach dauernd iſt, durch die Verzinſung der
Grundablöſungsſcheine, die m ein paar Jahren den Nullpunkt ETL·

reicht, m Wirklichkeit keine Entſchädigung, bezw eine Ohe Teil
entſchädigung mit reſtlicher Konfiskation edeute Ohne wiederum
m die Unterſuchung einzutreten, ob und Unter welchen Bedingungen
eine derartige Konfiskation rlaubt ſein könnte, begnügen wir uns
mit der Feſtſtellung, daß ſie Im Widerſpruch Geſells eigener
Behauptung voller Entſchädigung.

Zu Daraus, daß Geſell die volle Grundrente ſeitens des
Staates Unter die ütter verteilen ſſen will, erhellt 3—1— noch
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mals, daß ſie vorher den Erundeigenrttimern weggenommen ſein
muß; die ütter ſollen auf Koſten der bisherigen Grundrentner
bevorteilt werden Nicht unintereſſant iſt die Begründung, warum
die Grundrente Unter die noch nicht wirtſchaftlich ſelbſtändigen Kinder,
bezw ihre ütter vertei werden Oll Die Kinder „ſchaffen“ die
Grundrente, indem ihre hungrigen Guler die Nachfrage „ſchaffen“
nach den Erträgniſſen des Bodens und damit nach dem en
Das aſt verführeri naheliegende Spiel mit dem Begriff, be
ziehungsweiſe Wort, die Kinder, weil ſie Grundrente „ſch. als
„Schaffer“ mit den andern „Schaffern“ den Arbeitenden m
eine Linie ſtellen gegenüber den „Raffern“ (wie Iim Freiwirtſchafts⸗
jargon die ezieher „Arbeitslo Einkommens“ bezeichnet 3 werden
pflegen), (treibt Geſell nicht Tatſächli aber pricht EL den ſelbſt
noch arbeitsunfähigen Kindern E3 für ſie ihren Müttern) das
le auf Einkommen, auf Anteil QA Arbeitsertrag So durch
bricht mn allerdings glücklicher Unlogi die Konſequenz ſeines
eigenen Grundprinzipes, des „Rechtes auf den vollen Arbeits
ertrag“. Andere mögen vielleicht agen, die Grundrente ſei eine
don Au Qus vom Arbeitsertrag verſchiedene Einkommensquelle;
ſie ſtelle uim Gegenſatz zum Arbeitsertrage, dem, was der Menſch
durch und Irbeit ſelber erſt ſchaffen mu  , eben das Geſchenk
der atur den en  en dar; ſie gehöre von vornherein nicht

Arbeitserzeugnis; ihre Wegnahme edeute EI auch keinen
Abzug vo  — Arbeitsertrag. So mögen andere agen Geſell hat
bis Ueberdruß immer wiederholt, die Grundrente gehe auf
Koſten de Arbeitsertrages, ſei eine Minderung desſelben, verwandle
für den Schaffenden fruchtbarſtes Weizenland m Oedland oder
Wi  dnis! Geſell muß ſich alſo agen laſſen, daß die Grundrente
vom allgemeinen Arbeitsertrag abzweigt, den Arbeitenden
vorenthält, Aum ſie den Müttern als „arbeitsloſes Einkommen“, als
„Rente, gewähren. CL die Zweckmäßigkeit oder Wünſchbarkeit
einer Staatsrente für jedes neugeborene Kind ließe ſich vieles agen;
über die Gleichſtellung der unehelichen Mutter Ut der ehelichen
durch eine ohne Rückſicht auf Bedürftigkeit in jedem Falle geſetzli
gewährte Mutterſchaftsrente ließe ſich erſt recht ehr vieles agen;
endlich über die wirtſchaftliche Verſelbſtändigung der ehelichen Eer,
der Gattin, gegenüber dem Ehemanne durch Zuweiſung der Rente
für das Kind an die Mutter anſta den Qater ließe ſich nochmals
vieles agen; für Unſeren Zweck enügt die Feſtſtellung: Der
Grundſatz des „Rechtes auf den vollen Arbeitsertrag“ iſt mit der
Mutterſchaftsrente durchbrochen grundſätzlich durchbrochen,
aber auch praktiſch überaus virkſam durchbrochen, Oll doch die 9e
amte Grundrente als Mutterſchaftsrente zur Verteilung kommen.
Die Freiwirtſchaft, eit entfernt, ihrer Verkündigung gemã 7 Fet
land“ 3u chaffen, verkürz die heutigen Grundrentner Aum die rund
rente, ſie Unter Fortbeſtand n ihrer bisherigen drückenden
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Schwere auf dem Wege über die Staatskaſſe II andere Hände u
die Hände de „Rentnerſtandes“ der Mütter überzuleiten
Von Verwirklichung de „Rechtes auf den vollen Arbeitsertrag“
kann keine Rede mehr ein 0 Geſells Syſtem eſteh das „Recht
auf den Obllen Irbeitsertrag“ nicht!

ſt das „Recht auf den ollen Arbeitsertrag“ C5 IM indi
vidualiſtiſchen ſei CS IM kollektiviſtiſchen Sinne verſtanden vom
chriſtlichen Standpunkte AMus vertre  ar? Es 4*

ſt Eemn be
ſtechendes rinzip, dem Eemn hoher ſittlicher Gehalt innezuwohnen
ſcheint Es iſt Een agitatoriſch Ungemein wirkſames Ugtges Prinzip
Es iſt nicht eben populär ſich agegen 3 ſtemmen Dennoch muß
man ſich mit CV Kraft agegen ſtemmen Sowohl die Voraus
ſetzungen als auch die Auswirkungen dieſes „Rechtes“ ſind
chriſtlichen Standpunkt 9  6 unannehmbar

Man kann das „Recht auf den ollen Arbeitsertrag“ darauf
ſtützen daß die Arbeit (im Sinne von wirtſchaftlich produktiver
Tätigkeit verſtanden) allein Erte ſchaffe daher auch lein Anrecht
auf Einkommen auf Lebensunterhalt gewähre Das iſt ſelbſt M
rem wirtſchaftlicher Betrachtungsweiſ ſchon falſch Die Freiwirt

geht ber dieſe Engſtirnigkeit des orthodoz marxiſtiſchen
Soz ialismu allerdings hinaus ſie anerkennt auch Künſtler Ge
lehrte Geiſtliche Beamte als „Arbeiter“ ihr gilt als „Arbeit“ nicht
UL die „mehrwertſchaffende“ Arbeit iIM Produktionsprozeß, ſondern
jede Art Tätigkeit, die von anderen geſchätzt, verlang und darum
bezahlt wird Die Freiwirtſſchaftslehre ſPprich alſo das Recht auf den
bllen Arbeitsertrag jeglicher, ſei es nützlicher, ſei ES unnützer Tätigkeit
3u So ird ES ihr allerdings unmöglich, beſtimmen was
denn etzten Ende der Ormale Rechtsgrund und das Kriterium des
⁰ zuverſichtlich behaupteten „Rechtes“ ſei Darum Dir. die Lehre
lieber negativ formuliert Verwerflich nd inter en Umſtänden
ungere nd darum beſeitigen iſt das „arbeitsloſe Einkommen“

aber auch dieſes wiederum Dir. ni begrifflich beſtimmt, ſondern
durch erſchöpfende Aufzählung Umgrenzt: Zins, Grundrente, Spe
kulations (Konjunktur )Gewinn Weiſt man demgegenüber darauf
hin daß der Lebensunterhalt der Arbeitsunfähigen (Kinder rante
Greiſe) Ud die ſogenannte Arbeitsloſenunterſtützung, e etztere
gerade darum gewähr Dir DPei der Betreffende NI Qrbeite
doch unbedingt Unter den Begriff des „arbeitsloſen Einkommens
fallen dann bekommt man 3U hören man verwechſle „arbeitsloſes
Einkommen nd „Arbeitsloſen Einkommen“ Dieſer Einwand —
ene Cltebte Wortklauberei Das „Arbeitsloſen Einkommen“ iſt
Unterart des „arbeitsloſen Einkommens“ der andere Unterarten
gegenüberſtehen Die Unterſtützung des unverſchuldet Arbeitsloſen
4

ſt ebenſo ewiß berechtigte Art des arbeitsloſen Einkommens,
Die ES andere Arten gibt, die ſittlich Ungerechtfertigt ſind, und wieder
andere, über die das ſittliche Irteil von Fall 3U V  7 0  all nach
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Lage der Umſtände und Verhältniſſe ſich wird fällen laſſen (indif
ferente Arten). 8 iſt unausdenklich, wie die Beſchränkung des Be
griffes auf Zins, Grundrente, Spekulations⸗(Konjunktur⸗)Gewinn
begründe werden ſoll; ſie iſt ielmehr reme Willkürlichkeit Man
kann auch ſagen 8 EE

ſt petitio DPTInCIPII. Man vi leſe drei
beſeitigen darum rennt man thnen das Brandmal des „arbeitsloſen
Einkommens“ auf und 0 at QAmt die Rechtfertigung ihrer Beſeitigung
2  8as  X. nach dieſer Maßnahme herauskomm das nenn man das „Recht
auf den vollen Arbeitsertrag“. So iſt dieſes „Recht“ weder begrifflich
umſchrieben noch achlich begründet. Als zügiges Schlagwort bedarf
C8 10 weder de men noch des eren!

Wie aber man den Begriff „Arbeit“ faſſe wie IMmmMer
man m eben dieſer Arbeit“ den Rechtsgrund jeglichen Anſpruches
auf Anteil Am Arbeitserträgnis den Gütern dieſer Erde finden
wolle jedem 0 kommt man 3zUum Widerſtreit mit den iſ
lichen Grundſätzen daß jedem Menſchen von (atur Qus Emnm vo  —
Sch öpfer verliehener Anſpruch auf mnen gewiſſen ntei den
Gütern dieſer auf das 3Uum Leben Notwendige unabdingbar
zuſteht Dieſes 9  DV  0  aturrecht iſt da längſt ehe En Recht auf (ganzen
oder teilweiſen) Arbeitsertrag 3Ur Entſtehung kommen kann; als
Urſprüngliches angeborenes Recht geht ES jedem abgeleiteten
worbenen Rechte vor dieſes höch

erſönliche Recht (jus a0 rem)
bricht ogar äußerſten⸗ ud nötigenfalls das dingliche Recht (jus
IIII 16) jede Litten

Die Lehre vo  — „Recht auf den vollen Arbeitsertrag“ ſtellt die
Dinge auf den bY von der menſchlichen Perſönlichkeit QAus
zugehen geht ſie Qus von der Arbeit Es “ bH Eenmn Stück von
der heutigen Vergötterung der anderſeits verfluchten ud ver
wünſchten und gemiedenen Irbeit darin Nach chriſtlicher Auf
faſſung müſſen m Menſchen als (relativem) Se  zwe nd
2  weck der irtſcha ausgehen Weil ich Menſch bin darum habe ich
8 Recht auf en darum auch das Recht auf den Lebensunterhalt
auf menſchenwürdiges Daſein riſtenz 11 Minimum)
Weil ich (ben muß, Oet ich Unterhaltsmittel M Anſpruch nehmen
muß, darum abe ich die ittliche Pflicht ſie mii auf ehrliche nd
redliche Eiſe 3U verdienen darum muß auch die wirtſchaftliche nd
rechtliche Ordnung derart ein daß der arbeitsfähige Men rege
mäßig ſich ſein Brot redlich ud ehrlich verdienen kann daß der
Arbei Eemn gerechter Lohn werde

Wenn Ui den „Arbeitsvertrag“ IM eutigen Sinne, die
zndienſtnahme von Arbeitskräften gegen feſtvereinbarten ohn El

lohn Stücklohn) ohne (winn rtrags )Beteiligung als Emen der
Art nach berechtigten Vertrag unbedingt verteidigen ˙ 8*

ſt damit
zunächſt doch emn leerer Rahmen gegeben M den die Löſung
all der mit dem Arbeitsvertrage zuſammenhängenden Rechts Uund
Gerechtigkeitsfragen noch hineinzubauen iſ
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Die wirtſchaftliche und re  1  E Ordnung muß aber au der

Tatſache Rechnung agen, daß auch die nicht⸗arbeitsfähigen ihr
Ne aufs Leben und damit auf den Lebensunterhalt nicht nur

theoretiſch beſitzen, ſondern auch 1 müſſen ausüben önnen.
Hiebei handelt EeS ſich nicht etwa Ein paar verkrachte Exiſtenzen,
ondern einen großen und wertvollen Teil der Menſchheit, m
erſter Linie Aum den geſamten Nachwuchs der Menſchheit. Ein olge
richtig durchgedachtes „Recht der Arbeitenden auf den vollen Arbeits
ertrag“ ſchließ alle, die nicht Ez noch Ni arbeiten können,
vom Recht aufs Lehen aus! Daß die Freiwirtſchaftslehre, dieſes
Syſtem 3Uur „Verwirklichung des Rechtes auf den vollen Arbeits
ertrag“ (Titel von Silvio Geſells Hauptwerk m den erſten Uflagen;
jetzt „Die natürliche Wirtſchaftsordnung“), ſelber der Konſequenz
ausweicht und die Grundrente als Mütterrente verteilt dem Nach

des Menſchengeſchlechtes als ungewollt „arbeitsloſes Ein⸗
kommen“ garantieren will, bekräftigt nuL die Unbeſieglichkeit des
Rechtes aufs Leben!

une notwendige Folgerung Qus dem Rechte auf den bllen
Arbeitsertrag wäre dieſe, daß gemeinnützige, religiöſe, wiſſen⸗
ſchaftliche und karitative Anſtalten kein Recht auf Einkünfte beſitzen
könnten, auch nicht etwa auf mkünfte QAus Steuerüberweiſungen,
denn immer würde das Einkommen dieſer Anſtalten und Stiftungen
aus dem unantaſtbaren Arbeitsertrag der Arbeitenden entnommen
werden müſſ Der Q dürfte 3 produktiven Zwecken
Steuern erheben, Steuern, die der Verbeſſerung des
nationalen Wirtſchaftsapparates dienen und darum in das allgemeine
Arbeitserträgnis ſich zurück ergießen. Für mildtätige und hnliche
8 ſtünden grundſätzlich nUuL freiwillige Spenden zur Ver
fügung; Wohltätigkeit gegenüber dem Arbeitsunfähigen
oder Arbeitsloſen 2

ſt keine Sache der Pflicht mehr, ondern Qus
ſchließlich Sache der Freiwilligkeit, der Uebergebühr. Das iſt gewiß
nicht ſtli

Vor einem Fehler werden wir uns Uten haben Es wäre
übereilt, glauben, It dem Nachweis der Unvereinbarkeit des
„Rechtes auf den vollen Arbeitsertrag“ Nit dem Rechte 16  “
Menſchen auſs eben ſei dieſe die Gemüter erregende Frage EL

ledigt. IR auſend wechſelnden Geſtalten ſteht ſie immer wieder vor
Uns; hier heißt ſie Zinsfrage, dort Bodenreform, dort Lohnproblem.
Welcher rechtlichen und wirtſchaftlichen Maßnahmen bedarf Es,
das gottgegebene Recht auf menſchenwürdiges Daſein En
genoſſen ſichern, insbeſondere für die große kaſſe des werk⸗
tätig ſchaffenden Volkes dieſes Recht auf menſchenwürdiges Daſein
und auf das zUum menſchenwürdigen Daſein Notwendige um Wege
einer menſchenwürdigen und unter menſchenwürdigen Bedingungen
ſich vollziehenden Arbeit ſoweit menſchenmöglich verwirk⸗
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lichen? Das iſt die große 0ſitive Frage, der wir nicht vorbei⸗
kommen. Nicht, ob wir ſie öſen, ob wir uns mühen, ſie öſen,
dies ird entſcheiden, ob wir Chriſten leiben nein, ob wir
Chriſten ind!

Zu den kirchlichen Beformbeſtrebungen Im 15 Jahr
undert

Von Oberſtudienrat UDr ranz Paſſau
CL das Jahrhundert iſt ſchon viel und geſchrieben

worden aber noch nicht viel ANE ieferen Einblick tr *
halten das Kirchenweſen dieſes Jahrhunderts E deutlicher
ird EeS uns ſichtbar daß die Kirche nicht allwegs nrit verſchränkten
Armen zuſchaute wie die IMMer höher ſteigenden ogen eines
praktiſchen Materialismus die Dämme der chriſtlichen Lebenshaltung
unterſpülten und der eltau des weltlichen Renaiſſancegeiſtes ſich
auf die Pflanzungen thre Weinberges egte Man müßte auf die
Predigt der damaligen Zeit horchen und die Lehrſäle ihrer öheren
Schulen beſuchen und man würde nicht wenige finden die als Wächter
auf den Zinnen ſtanden Ud 3UL Abwehr aufriefen Die Predigt
tteratur des Meittelalters beſonders des 15 Jahrhunderts, ſt als
23  Q  Uelle für Kirchen und Kulturgeſchichte Ni 3 unterſchä En

Zu den eifrigſten Predigern und Theologen Ausgang de
15 Jahrhunderts gehörte wie Ad ranz einem gelehrten Werke
„Die Meſſe deutſchen Mittelalter““) Urteilt der Paſſauer Ka
nonikus Paul Wann Er war bis 3zUm zahre 1477 Profeſſor der
Philoſophie und Theologie der Univerſitä Wien dann bis 3u
ſeinem T  ode 1489 Domherr und Domprediger Paſſau Schon
als Profeſſ beſtieg EL die Kanzel Enem größeren Kreiſ
als Lehrer dienen al Domprediger zuma verzehrte er ſich M
heiligem fer für das göttliche Wort Ein eil ſeiner Predigten
erſchien nach ſeinem Tode Iu vier Sammlungen ruck die jahr
zehntelang geſchätzt lieben und noch 17 Jahrhundert
Uflagen erlebten Mehr noch von ſeinem literariſchen Nachlaß iſt

den Archiven nd Kloſterbibliotheken verborgen Wenn dieſe
riften gewöhnlich als Sermones bezeichnet werden ſo iſt dieſes
nicht Sinne von Predigten verſtehen die Sermones
eéſtéehen ielfach Qus theologiſchen Vorleſungen die dann 3zUum Leil
von Wann ſelbſt als Predigten benützt und für den Gebrauch der
Schüler nd rieſter zur bereitgeſtellt worden ind

Ad ranz, Die Meſſe eu  en Mittelalter Freiburg 1902,

Bd 29 JAſchbach, Geſchichte der Wiener Univerſität. Wien 1865,
Vgl. „Theol Monatsſchrift“. Paſſau 1902, Heft, 805 f


